
 Dār al-Iftāʾ DE -  ألمانيا الإفتاءدار  | 51 Parkway | Bradford BD5 8QB 

Link zur Fatwā: https://wissens-quelle.de/fasten-zahnfleisch-bluten 

 

 

Kategorie: Fasten   

  

  

 

Fatwa-ID  Überschreibt Datum Seite 

Fatwa_31_de  — 21.06.2020 1/3 

 

ZWEIFEL DER GÜLTIGKEIT DES FASTENS BEI ZAHNFLEISCHBLUTEN 

1 FRAGE 
 

 

As-salāmu ʾalaikum wa-raḥmatu ʾllāhi wa-barakātuh, 

Ich trage eine lose Zahnspange und habe in der Früh, als ich aufgestanden bin einen komischen 

Geschmack im Mund gehabt, welcher nach „Metall“ geschmeckt hat. Ich habe daraufhin den 

entstehenden Speichel geschluckt. Nach dem Entfernen der losen Zahnspange habe ich gesehen, 

dass mit dem Speichel ein wenig Blut mitgekommen ist. Ist in diesem Fall mein Fasten noch gültig? 
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2 ANTWORT 
 

 وبركاته   الله ورحمة  السلام وعليكم

 ومسلما  ومصليا   حامدا

 

1. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Fasten nicht aus bloßen Zweifeln bricht. 

2. Blutungen im Mund machen das Fasten nur dann ungültig, wenn man Speichel schluckt, bei 

dem der Großteil des Speichels rötlich ist. (d.h. der Blutanteil im Speichel ist größer) 

Nach den Angaben in Ihrer Frage haben Sie Zweifel darüber, ob Sie mit Speichel vermischtes Blut 

(welches Ihr Fasten brechen würde, wenn der Blutanteil im Speichel größer ist) oder nur Speichel (in 

Verbindung mit dem Geschmack des Metalls der Zahnspange oder des Blutes, bei dem der Anteil des 

Speichels größer war) geschluckt haben. Aufgrund Ihrer Zweifel wird Ihr Fasten weiterhin als gültig 

angesehen. 

 

Wallāhu a’lam 
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3 QUELLENANGABE 
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 (الأشباه والنظائر لابن نجيم ,ج1 ,ص47)
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ِّ حكمِّ فساد الصوم ,ج2ِّ ,ص99ِّ) ِ
 
 (البدائع الصنائع ,فصل ف

 

ِّ الولوالجية ِ
 
اقِّ لا يفسد صومه، وإن كانت للدم فسد، وكذا إن :وف  الدم إذا خرج من الأسنان ودخل الحلق إن كانت الغلبة للب  

 . استويا احتياطا

 (البحر الرائق ,باب ما يفسد الصوم وما لا يفسدهِّ ,ج2ِّ ,ص294ِّ)
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